
Ihre Vorteile

Ihre Herausforderung Unsere Lösungen

Ihre Ansprechpartner*innen

• Sie stehen vor der Aufgabe, der Bundesbank regelmäßig 

Daten zum Risikomanagement (insb. Risikotragfähigkeit, 

Kapital- sowie Liquiditätsplanung) zu melden.

• Sie wollen gewährleisten, dass die Daten die im Rahmen des 

SREP zur Festsetzung Ihres individuellen Kapitalzuschlags 

sowie in der Vorbereitung von Aufsichtsgesprächen korrekt 

und aussagekräftig dargelegt werden.

• Sie möchten sicherstellen, dass keine Unsicherheit bei den 

Prozessverantwortlichen im Hinblick auf die zu meldenden 

Inhalte, aber insbesondere auch die Interpretation der 

Datenlieferung entstehen.

• Wir beraten Sie im Rahmen einer modularen Unterstützung 

bei der Vorbereitung und Umsetzung der Tätigkeiten zur 

Abgabe der Meldung von Risikotragfähigkeitsinformationen.

• Modul 1: Wir übernehmen die Tätigkeit für das RTF-

Meldewesen Ihres Hauses und entlasten so die internen 

Ressourcen. 

• Modul 2: Wir führen für Sie eine Qualitätssicherung der 

Meldung vor Abgabe durch.

Verringerung des Risikos von Kapital-

zuschlägen bzw. zeitnaher Erkennt-

nisgewinn für eine rechtzeitig Antizi-

pation dieser in Ihren Planungen

Erkenntnissen und Erfahrungen aus den 

bisherigen Meldungen sowie Sicherheit 

hinsichtlich der Ergebnis-interpretation

Erkenntnisse und Empfehlungen aus 

Schulungen und bereits durchgeführter 

Unterstützungen zu dieser Meldung 

ermöglichen eine sachgerechte und 

aufsichtskonforme Durchführung der 

Meldung
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Die Basis für die Meldung der Risikotragfähigkeitsinformationen gemäß § 10 und § 11 FinaRisikoV sind die 

Anforderungen an die Methoden und Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit 

(RTF) in § 25a Abs. 1 KWG und die zugehörigen Ausführungen in AT 4.1 MaRisk. Das Ziel der Meldung ist es, 

aufsichtsseitig regelmäßig und in einheitlich strukturierter Form Informationen über die von Instituten zur 

Steuerung ihrer Risikotragfähigkeit eingesetzten Methoden und Verfahren zu erhalten. Durch das Auslaufen 

des Risikotragfähigkeitsansatzes (Going Concern) auf Grundlage der Annexregelung zum 31.12.2022 haben 

viele Institute bereits in 2022 ihr Risikotragfähigkeitskonzept auf die neuen Anforderungen gemäß ICAAP-

Leitfaden umgestellt. Für diese Institute ist zum 31.12.2022 erstmals die Meldung der neuen ökonomischen 

Perspektive in der RTF-Meldung relevant.

Unterstützung bei der Umsetzung des 
FinaRisikoV-Meldewesens

(ICAAP & ILAAP-Meldewesen)


